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Stadt BUCHEN

Bebauungsplan "IV a - WAGNERSTRASSE”

BEGRUNDUNG

1. Entwicklung

Der Bebauungsplan ist aus dem rechtskrdftigen Fldchennutzungs-
plan entwickelt, Er 1ist Uberwiegend bpefullt und wird in die
Zz,/t, laufende_ Fortschreibung des Fldchennutzungsplanes, die
1988 mit den Trdgern offentl. Belange abgestimmt wurde, als
Bestandteil aufgenommen,

2. Aufhebung des Bebauungsplanes "IV a - Schrankenberg”

Die Aufhebung des rechtskrdftigen Bebauungsplanes. “IV A -
Schrankenberg” war notwendig, da die vorgenommenen Anderungen,
die zwar nach Auskunft der Genehmigungsbehorde nach § 13 Abs.l
BguGB hdtten im vereinfachten Verfahren durchgefihrt werden
konnen, aber zur Unlbersichtlichkeit der Festsetzungen gefihrt
hatten, Deshalb hat sich die Stadt entschlossen, die Planung
insgesamt aufzuheben und ney festzusetzen. . B

Es werden teilweise die uberbaubaren Grundstucksfldchen neu
geordnet und auch die Festsetzungen dem zwischenzeitlich in-
kraftgetretenen Baugesetzbuch angepalt und vereinfacht.

34 Erlduterung der wesentlichsten Festsetzungen

NUTZUNGSART

Es wurde ein allgemeines Wohngebiet mit Riucksichtnahme auf
die zuvor bestehende Nutzungsart und das Wohnumfeld festgesetzt.
Darin mit RUcksicht auf den Verkehrsfldchenausbau die allge-
meinen bzw. ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen, die Ublicher-
weise hohe Fahrfrequenzen verursachen, unter Bericksichtigung
des § 123 Abs.2 BauGB, ausgeschlossen,
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MASS DER NUTZUNG

Im Baugebiet wurde die, nach der Baunutzungsverordnung max.
zuldssigen Hochstwerte rir allgemein zuldssig erkldrt, um so
eine optimale bauliche Verdichtung und GrundsLuckscusnutzung
ZU ermdglichen,

Da es sich bei dem Gebiet um eine Stadtrandlage handelt wurde
max. nur 1 Vollgeschoss flr zuldssig erkldrt. Es ist erwinscht,
daB mit Ricksicht auf daos Stadtbild mit seinen steilen Ddchern,
DachgeschoBausbauten vorgenommen werden kOnnen. Falls innerhalb
des Dachraumes so ein weiteres Vollgeschaf erwochst, wird eine
Ausnanme"egelung darir vorgesehen., Ergdnzend zur Zaohl der Voll-

schosse wurde eine Traufenhdhen- und Firsthéhenbegrenzung

festgesetzt

BAUWEISE UND GZ3AUDESTELLUNG

Im Bgugebiet wurde die ofiene Bauweise festgesetzt - nur Ein-
zelhduser zuldssig -, damit innerhalb der Bauzonen noch eine
gusreichende Durchgarinung entstehen kann.

Es wurde keine bestimmtz Gebdudeste!llung fastgesetzt, sondern
zugelassen, daB die Gebdude senkrecat oder parallel zu den Bau-
grenzen innerhalb der Uberbaubaren Fldchen errichtet werden kon-
nen.

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

Die (berbaubaran Grundsticksfldchen wurden so groB bemessen,
daB dcrln quch die notwendigen Garacen und evtl. Nebengehdude
Platz finden, Sie wurden gegeniber dem Verkehrsraum gestarrelt,

damlt eine PlGLL‘ und RﬁumDIIdUﬂQ.ethIEﬂL. Die hinteren Bqu-
grenzen haben keine besondere stddtebauliche Bedeutung. Daher
pestehen keine Bedenken, wenn im Rahmen von Ausnahmen Uber-
schreitungen bis max. 5,0 m zugelassen werden,

4, Orts- und landschaftscestalterische MaBnahmen

Besondere orts- und lgndschartscestalterische MaBnahmen in
Verbindung mit diesem Baugebiet sind nicht erforderlich, da
dgvon qusgegangen werden kann, dg3 die Wohngrundsticke sich
wie bereits erkennbar, durch dle rastgesetzte oftfene Bauweise
stark durchgrinen und aquch die Ccnolzbesgande am Nord- und
Nordostrand auch kinftig erhglten bleiben. Das Plangebiet kommt
deshalb mit einigen wenigen Sinzelbaumstandorten aus.

5., ErschliefBung

Die Ver- und Entsorgung des Baugebietes ist bereits durch vor-
handene Anlagen gesichert.
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VERKEHRSERSCHLIESSUNG

Die Verkehrserschliefung des Baugebietes erfolgt uber zwei
Anbindungen am stddtischen StraBennetz,

Es ist an_einen verkehrsberuhigten Aushau mit gemlschtgenutzten
Verkehrsfldchen gedacht, der in der Trassenfuhrung bereits
weitgehend festliegt und ein zlgiges Durchfahren des Gebietes
nicht zuldBt., Eine Gleichberechtigung von Ful3gdnger und Auto-
verkehr bringt keine Unfallgefahren. ,

Das Baugebiet ist an das FuBwegnetz auBerhalb des Plangebietes
angeschlossen, das auch den Kinderspielplatz - im Nahbereich
liegend - erreichen 1d4Rt.

WASSERVERSORGUNG

Die Wagsserversorgung des Baugebietes ist durch die bereits
erstellten Anlagen weitgehend gesichert.
Die Trink- und Loschwasserversorgung ist gesichert.

ABWASSERBESEITIGUNG

Das Baugebiet ist an das stddtische Kanalnetz angeschlossen.
Die Abwdsser_ werden der im Betrieb befindlichen Kldranlage
zugeleitet. Eine geordnete Abwasserbeseitigung ist somit fur
das Gebiet gewdhrleistet.

STROMVERSORGUNG

Die Stromversorgung des Gebietes ist durch die vorhandenen
Anlagen sichergestellt,

BODENORDNUNG

Die erforderliche Bodenordnung des Baugebietes ist weitgehend
abgeschlossen., Soweit noch Grundsticksteilungen erfolgen sol-
len, sind diese im MeRbriefverfahren durchzufihren.

6. ErschlieBungskosten

ALLGEMEINE ANGABEN

Die ErschlieBung des Bgugebietes ist weitgehend vorhanden und
bedarf nur noch geringfigiger Ergdnzungen im Bereich des Stras-
senbaues. Die nachfolgend aufgefihrten Kosten geben somit auch
nur die Aufwendungen fur die restlich-notwendigen BaumaBnahmen

wieder,
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STRASSENAUSBAU
Endausbaukosten 20.000,-- DM
Restl, StraBenbeleuchtung 2,000,-- DM
Bepflonzung 5.000,-- DM
Ergdnzungsanschlisse an Kanal 3,000,-- DM

GESAMTSUMME 30.000,-- DM

KOSTEN FUR DIE STADT BUCHEN

Aus den restlichen ErschlieBungskosten des Baugebietes kommen
quf die Stadt Buchen voraussichtlich Kosten in HOhe von ca.
30% des ErschliefBungsaufwandes zu, _ , _
Diese Kosten setzen sich zusammen aus dem 10%-igen Anteil an
den erschlieBungsbeitragsfdnigen Aufwenaungen und der durch
ErschlieBungsbeitragsatzung nicht gedeckten Kosten. Desweite-
ren kommen auf die Stadt Kosten fur die Bepflanzung des Ver-
kehrsraumes zu, die voll zu Lasten der Stadt gehen.

Aufgestellt:
BUCHEN, den..2%:%4:19903489

STADT BUCHEN BAULEITPLANER

/

) Issdsn

fFirmenstempel Unterschrlft)

(Di nst31ege “Unterschri

Frank, Blirgermeister




	Begründung_0001
	Begründung_0002
	Begründung_0003
	Begründung_0004



